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Rundschreiben Nr. 8/2012 - Löhne 
ausgearbeitet von: Michael Aichner 
 
 

20. September 2012 
 
 
Landeslehrlingsabkommen für die Sektoren Handwerk u nd Industrie 
 

Mit Landesabkommen vom 03. September 2012 haben die Sozialpartner die Bestimmungen der 

traditionellen Lehre branchenübergreifend für die Sektoren Handwerk und Industrie an das neue 

Lehrlingsgesetz des Landes Nr. 12 vom 04.07.2012 angepasst und die Lehrzeiten und Lehrlingslöhne wie 

folgt neu geregelt: 

 

Gültig für:   alle Branchen der Sektoren Handwerk und Industrie 
 
Lehrzeit:   36 Monate oder 48 Monate laut Lehrberufsliste – Anlage 1 
 
Probezeit:   30 effektive Arbeitstage 
 
Entlohnung:  1. Semester – 40 % eines qualifizierten Arbeitnehmers 
   2. Semester – 45 %  
   3. Semester – 50 % 
   4. Semester – 60 % 
   3. Lehrjahr   – 80 % 
   4. Lehrjahr   – 85 % 
   Die Berufsschulzeit ist als Arbeitszeit zu entlohnen 
 
Krankheit:   4. – 180. Tag: Lohnergänzung auf 100 %  

Für Krankheiten über 7 Tage Lohnergänzung 100 % ab dem ersten Tag 
 

Arbeitsunfall:   Lohnergänzung bis zu 100 % für die ersten 6 Monate 
 
Kündigungsfrist:   15 Kalendertage während der Lehrzeit 
   10 Tage nach Ende der Lehrzeit 
 
Übergangsregelung für bestehende Lehrverträge:  

Lehrvertrag vor dem 25.04.2012 abgeschlossen Es gelten die bisherigen  (alten) Bestimmungen 

Lehrvertrag abgeschlossen zwischen 26.04.2012 
und 10.07.2012  

Lehrzeit: neu  

Entlohnung laut den bisherigen (alten) Bestimmungen 

Lehrvertrag nach dem 11.07.2012 abgeschlossen Es gelten nur die neuen  Bestimmungen 

 


